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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Ilona Deck-
werth, Hans-Ulrich Pfaffmann, Angelika Weikert, 
Susann Biedefeld SPD 

Beste Qualität für die Jüngsten III –   
Geregelte Leitungsfreistellung in Kindertagesein-
richtungen gesetzlich verankern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Freistellung 
der Leitungen von Kindertageseinrichtungen in Bay-
ern verbindlich und auf Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse gesetzlich zu regeln und so eine profes-
sionelle Qualitätsentwicklung im frühkindlichen Bil-
dungsbereich sicherzustellen. Leitungszeiten werden 
dabei nicht in den Personalschlüssel eingerechnet 
und durch den Freistaat refinanziert. Gleichzeitig sind 
bei großen Einrichtungen der Einsatz sowie die Fi-
nanzierung einer Verwaltungsfachkraft zu prüfen. 

 

 

Begründung: 

Das Aufgabenfeld, das Leitungen von Kindertagesein-
richtungen zu erfüllen haben, wird immer vielfältiger 
und umfangreicher: Neben einem reibungslosen Ab-
lauf der Organisation der Einrichtungen mit zeitinten-
siven Verwaltungsaufgaben zählen auch die Einarbei-
tung und Entwicklung des pädagogischen Teams so-
wie die Qualitätsentwicklung der Einrichtung zu ihren 
Aufgabenfeldern. All diese und weitere Aufgaben sind 
mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, der durch 
neue – auch bürokratische Belastungen – immer grö-
ßer wird. So sind Kita-Leitungen heute beispielsweise 
auch dafür zuständig, eine durchgängige Schlafwache 
in der Kinderkrippe zu organisieren, Eltern dahinge-

hend zu informieren, dass sie dem Zentrum Bayern 
Familie und Soziales rechtzeitig den Krippenbesuch 
ihres Kindes melden müssen, um das Landesbetreu-
ungsgeld nicht länger zu beziehen, oder nach aktuel-
ler Bundesgesetzgebung Eltern, die ihre Kinder nicht 
impfen lassen, beim Gesundheitsamt zu melden. 
Durch dieses weite Feld an Aufgaben und das immer 
komplexer werdende Einrichtungsmanagement steht 
eine Einrichtungsleitung je nach Einrichtungsgröße 
entsprechend nicht für die direkte pädagogische Ar-
beit am Kind zur Verfügung. Der derzeitige Anstel-
lungsschlüssel spiegelt somit nicht die zur Verfügung 
stehende Zeit in der Arbeit am Kind wider. 

Da eine professionelle Leitung die Qualität der Kinder-
tageseinrichtung maßgeblich beeinflusst und so gute 
Rahmenbedingungen für das bestmögliche Aufwach-
sen unserer Kinder sicherstellt, ist es unabdingbar, 
Leitungen für einen festgelegten Anteil ihrer Arbeits-
zeit für diese Leitungsaufgaben freizustellen und die-
se Zeiten nicht in den Anstellungsschlüssel einzu-
rechnen. Bei großen Einrichtungen sind zudem der 
Einsatz sowie die Finanzierung einer Verwaltungs-
fachkraft zu prüfen. 

Im Gegensatz zu Bundesländern wie Niedersachsen, 
in denen die Finanzierung eines bestimmten Anteils 
der Arbeitszeit für die Freistellung von Einrichtungslei-
tungen umfassend gesetzlich geregelt ist, hat Bayern 
hier Nachholbedarf. Um zum einen die Lücke zu den 
anderen Bundesländern zu schließen, muss der Frei-
staat dringend nachbessern und festgelegte Anteile 
der Arbeitszeit einer Einrichtungsleitung gesetzlich 
verankern. Zum anderen trägt diese Festlegung zur 
Entlastung der Einrichtungsleitung bei, verbessert die 
Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen 
und damit die Attraktivität des Berufsfelds und stellt so 
die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten der 
Kinder von Anfang an sicher. 

Die freigestellten Zeiten werden durch den Freistaat 
umfassend refinanziert. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 
Drs. 17/18552 

Beste Qualität für die Jüngsten III - Geregelte Leitungsfreistel-
lung in Kindertageseinrichtungen gesetzlich verankern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Doris Rauscher 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 75. Sit-
zung am 30. November 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 178. Sitzung am 24. Januar 2018 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Angelika Weikert, Susann Biedefeld SPD 

Drs. 17/18552, 17/20344 

Beste Qualität für die Jüngsten III –   
Geregelte Leitungsfreistellung in Kindertageseinrichtungen ge-
setzlich verankern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Dann rufe ich auf den Tagesordnungs­

punkt 2 mit Ausnahme der gerade eben genannten Nummer 13 der Anlage, über die 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Ablauf der 15 Minuten Wartezeit abzustimmen 

ist.

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Medien hat bei der Listennummer 13, 

Antrag auf Drucksache 17/18357, die Ablehnung empfohlen. Das wollte ich Ihnen nur 

noch kurz mitteilen, bevor wir zu dieser Abstimmung kommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim­

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind nicht an­

wesend. Dann hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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